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Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Im Rahmen ihrer schweizweiten Überprüfung der menschenrechtlichen Standards im Be-
reich der Gesundheitsversorgung in Einrichtungen des Freiheitsentzugs besuchte die Natio-
nale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) im März 2019 das Untersuchungsge-
fängnis Olten. Sie legte dabei ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Grundsätze 
der Gesundheitsversorgung wie der informierten Zustimmung («informed consent») und auf 
die Unabhängigkeit sowie die Funktionsweise und Zugangsmodalitäten der Gesundheitsver-
sorgung. Die Kommission überprüfte zudem die kantonale Umsetzung der Vorgaben aus der 
Epidemiengesetzgebung.1  
 
Die Kommission unterhielt sich während ihres Besuches mit einigen sich zum Zeitpunkt des 
Besuches in der Einrichtung anwesenden inhaftierten Personen, mit der Direktion, mit dem 
Justizvollzugspersonal sowie mit dem für die medizinische Versorgung zuständigen Fach-
personal. Im Rahmen eines Schlussgesprächs teilte die Kommission der Direktion bereits 
erste Erkenntnisse mit.  
 
Die Kommission möchte Ihnen mit der formellen Zustellung des Berichtes auch eine persön-
liche Rückmeldung bezüglich des Untersuchungsgefängnisses Olten abgeben.  
 
Die Kommission erhielt insgesamt einen positiven Eindruck über die Qualität der Gesund-
heitsversorgung im Untersuchungsgefängnis Olten, was auch durch die mehrheitlich positi-

                                                
1 Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG) vom 

28. September 2012, SR 818.101; Verordnung über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen 
(Epidemienverordnung, EpV) vom 29. April 2015, SR 818.101.1. 
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ven Rückmeldungen der inhaftierten Personen bestätigt wurde. Die kantonsweite Nutzung 
von Synergien unter der Leitung der Abteilung Gesundheitsdienst des Amtes für Justizvoll-
zug ermöglicht eine qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung auch in kleinen Einrich-
tungen mit einer hohen Fluktuationsrate. Die Kommission nimmt deshalb mit Zufriedenheit 
zur Kenntnis, dass innerhalb von 24 Stunden eine Eintrittsbefragung durch das medizinische 
Fachpersonal durchgeführt wird. 
 
Bei der Überprüfung der gesetzlichen Grundlagen stellte die Kommission fest, dass Bestim-
mungen zur Gesundheitsversorgung in der Hausordnung der Untersuchungsgefängnisse 
aufgeführt sind.2 Sie stellte mit Zufriedenheit fest, dass die Mitarbeitenden der Einrichtung 
über die Vorgaben der EpV orientiert wurden und interne Arbeitsanweisungen und Merkblät-
ter die regelmässige Information über Infektionskrankheiten sowie die kontinuierliche Fortbil-
dung des Gefängnispersonals vorsehen.3 Als ebenso positiv wertet die Kommission, dass 
die in internen Merkblättern vorgesehene Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheits- und 
dem Justizvollzugspersonal der Vertraulichkeit der medizinischen Daten besondere Bedeu-
tung beimisst.4 Sie stellte jedoch fest, dass die Durchführung von Impfungen, der Zugang zu 
Verhütungsmitteln sowie die Information von inhaftierten Personen über Infektionskrankhei-
ten im Untersuchungsgefängnis Olten in Planung, jedoch noch nicht umgesetzt sind.  
 
Im Rahmen des Besuches erhielt die Kommission vereinzelt negative Rückmeldungen von 
inhaftierten Personen zur zahnärztlichen Versorgung. Sie verweist auf die im Bericht fest-

gehaltene Empfehlung, wonach eine über die Notfallversorgung hinausgehende zahn-

ärztliche Versorgung zu gewährleisten ist.5  
 
Die Kommission begrüsst, dass interne Dokumente die systematische Erfassung von trau-
matischen Verletzungen festhalten.6 Auch werden im Rahmen der Eintrittsbefragung Hinwei-
se auf erfolgte Gewaltanwendungen im Pflegerapport dokumentiert und allenfalls dem Arzt 
gemeldet. Dennoch empfiehlt die Kommission, in jedem Fall eine fachgerechte Abklä-

rung und Dokumentation von möglichen Gewaltanwendungen vorzunehmen und diese 

systematisch an die zuständigen Behörden weiterzuleiten.7 

 
In der Beilage erhalten Sie zur Stellungnahme den finalen Bericht der Kommission, zu wel-
chem wir Sie einladen möchten, innert 60 Tagen schriftlich Stellung zu nehmen. Sofern Sie 
nichts dagegen einzuwenden haben, kann Ihre Stellungnahme zusammen mit dem Bericht 
auf der Website der Kommission veröffentlicht werden.  
 
 

                                                
2 Vgl. Art. 10 und Art. 19 Hausordnung der Untersuchungsgefängnisse des Kantons Solothurn (HO UG) vom 24. 

März 2014, BGS 331.17. 
3 Vgl. Grundlagen Medizinische Versorgung vom 26. September 2018, Amt für Justizvollzug, Kanton Solothurn, 

Ziff. 4; Vgl. Standards Medizinische Versorgung in solothurnischen Anstalten und Gefängnissen vom 26. Sep-
tember 2018, Amt für Justizvollzug, Kanton Solothurn, S. 3.  

4 Vgl. Weisungen betreffend Aufgaben des Gesundheitsdienstes im Amt für Justizvollzug vom 27. Oktober 2015, 
Amt für Justizvollzug, Kanton Solothurn, Ziff. 4. 

5 Siehe Gesamtbericht über die schweizweite Überprüfung der Gesundheitsversorgung im Freiheitsentzug durch 
die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (2018-2019), Ziff. 104. 

6 Vgl. Grundlagen Medizinische Versorgung vom 26. September 2018, Amt für Justizvollzug, Kanton Solothurn, 
Ziff. 4. 

7 Handbuch für die wirksame Untersuchung und Dokumentation von Folter und anderer grausamer, unmenschli-
cher oder entwürdigender Behandlung oder Strafe (OHCHR, Istanbul Protocol, Manual on the Effective Investi-

gation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Pro-

fessional Training Series No. 8/Rev.1, 2004), Ziff. 83. 
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Wir bitten Sie um entsprechende Kenntnisnahme und bedanken uns für die wertvolle Zu-
sammenarbeit.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
Alberto Achermann 
Präsident 

  

 


